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Anregungen und Bedenken Ausgleichsvorschlag 

Beteiligter:                 110. Landrat des Kreises Kleve 
Anregungsnummer:  Goc/110/1 

Stellungnahme vom 24.09.2007  
 
Der Kreistag Kleve hat in seiner Sitzung am 20.09.2007 einstimmig die in der 
Anlage beigefügte Stellungnahme zur 51. Änderung des Regionalplans für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) beschlossen und nachdrücklich seine 
ablehnende Haltung gegen die Erläuterungskarte „Rohstoffe” und die Auswei-
sung von Sondierungsflächen deutlich gemacht. 
 
(...) 
 
Stellungnahme des Kreises Kleve zur 51. Änderung des Regionalplans – 
Teil 2 
 
Gegen die vorgesehene 51. Änderung des Regionalplans für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) bestehen erhebliche Bedenken. Diese 
Bedenken beziehen sich insbesondere auf die Änderung des Zieles 1, Nr. 9 in 
Kapitel 3.12 und die Erläuterungskarte „Rohstoffe”. Die Erläuterungskarte 
„Rohstoffe” wird ausdrücklich abgelehnt. 
 
(...) 

4. Spezielle Bedenken gegen die vorgeschlagenen Sondierungsbereiche 
(siehe Synopse) 

 
Die Synopse ist im Anhang beigefügt. 
 
(...) 
 
 
 
 

Ausgleichsvorschlag  
 
Zur Begründung für die Regionalplanänderung und die Erarbeitung einer Erläu-
terungskarte Rohstoffe wird auf den entsprechenden Ausgleichsvorschlag in 
der Synopse „Allgemeines“  zur Stellungnahme des Kreises Kleve vom 
24.09.2007 (Teil 2; A/110/6) verwiesen.  
 
Zu den konkreten Interessensbereichen wird zunächst angemerkt, dass sowohl 
die 1. Fassung der Unterlagen zur 51. Änderung vom Mai/Juni 2007, als auch 
die 2. Fassung vom Januar 2008 die Interessensbereiche 2104-05, 2104-07 
und 2104-09-B nicht als Sondierungsbereiche vorsehen. 
 
Aufgrund der Überarbeitung des Planentwurfs, des Umweltberichtes und der 
Begründung der Planerarbeitung (2. Fassung) wurden die bisher vorgesehenen 
Abbildungen der Interessensbereiche 2104-06 und 2104-09-A als Sondie-
rungsbereiche aufgegeben. Siehe auch die entsprechenden Wertungen in der 
Gesamtbereichstabelle (2. Fassung). 
 
Zu den nicht als Sondierungsbereich vorgesehenen Bereichen wird festgestellt, 
dass die nebenstehenden zusätzlichen Aspekte nicht zu einer anderen Bewer-
tung hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen die Darstellung der betref-
fenden Interessensbereiche als Sondierungsbereiche führen. 
 
Es wurden im Rahmen der  2. Fassung des Planentwurfs in den bisher als 
Sondierungsbereich abgebildeten Interessensbereichen 2104-01, 2104-03 und 
2104-08 Änderungen vorgenommen. Danach entfallen Teilbereiche aufgrund 
der in der Gesamtbereichstabelle genannten Gründe.  
Das Erfordernis einer kompletten Aufgabe dieser oben angesprochenen Son-
dierungsbereiche sowie des Sondierungsbereiches 2104-10 ergibt sich aus den 
nebenstehenden Ausführungen jedoch nicht. Es wird zu den angesprochenen 
Themen auch auf die allgemeinen Ausführungen zu diesen Themen im Um-
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Stellungnahme des Kreises Kleve zur 51. Änderung des Regionalplans – 
Teil 3 
 
Nr. 
Interessen- 
bereich 

Kommune 
ha-Größe der Ab-
grabung 
von der BR als 
Sondierungsbereich 

vorgesehen 

Einschätzung bzw. Stellungnahme der Kreisverwaltung 
Kleve 

2104-01 Goch 
27 
ja 

Bedenken, intakter Agrarraum, Bodenschutzkategorie 
1 

2104-03 Goch 
11 
ja 

Bedenken, intakter Agrarraum, Bodenschutzkategorie 
1. 

2104-05 Goch 
36 
nein 

Ist bereits als BSAB dargestellt, Austiefung der Abgra-
bung sollte ermöglicht werden. 

2104-06 Goch 
13 
ja  

Bedenken, intakter Agrarraum, Bodenschutzkategorie 
1, Versorgungssicherheit kann durch 
Austiefung der Abgrabung Nr. 2104-05 auf Jahrzehnte 
gewährleistet werden. 

2104-07 Goch 
9 
nein 

Erhebliche Bedenken, die Verwaltung schließt sich der 
Bewertung durch die Bezirksregierung 
vollinhaltlich an. 

2104-08 Goch 
62 
ja  

 

Erhebliche Bedenken, Neuansatz, wertvolle Kultur-
landschaft, intakter Agrarraum, Bereich mit 
besonderem Potenzial für die Erhaltung und Entwick-
lung von Agro-Funktionen, intaktes 
Landschaftsbild, hydrogeologisch sensibler Bereich 
betroffen (wertvoller Bereich für die 
Grundwasserneubildung) 

weltbericht und – aktueller – der rechten Spalte der Synopse „Allgemeines“ 
unter Ausgleichsvorschlag verwiesen.  
Zur Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft und der Agrarstruktur 
wird dabei auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichs-
vorschlag“ zur Anregung A/110/7 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
 
Zur Berücksichtigung der Belange der Wirtschaft wird auf die Angaben in der 
rechten Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/110/8 in 
der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
 
Zur Thematik der Neuansätze wird auf die Angaben in der rechten Synopsen-
spalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/110/7 in der Synopse      
„Allgemeines“ verwiesen. 
 
Bei 2104-08 stehen in dem weiterhin vorgesehenen Teilbereich 2104-08-A 
auch nicht die Belange des Landschaftsbildes oder der Status als Neuansatz in 
der Niersaue (siehe Anregung Goc/205/1) sowie kleine Restwaldflächen     
(alleine schon da Parzellenunschärfe und Regelungsmöglichkeiten im Zu-
lassungsverfahren; siehe Anregung Goc/211/1) entgegen. Hier wird an den 
Bewertungen im Umweltbericht, insb. in der Gesamtbereichstabelle festgehal-
ten. 
 
Bei 2104-10 wird angesichts der Abgrabungsgenehmigung trotz der FNP-
Darstellung dem Abgrabungsbelang so hohes Gewicht eingeräumt, dass eine 
Sicherung als Sondierungsbereich erfolgen soll. Zudem ist auch die Kommune 
nicht dagegen. Ferner wird auf die Ausführungen im Kapitel 3.2.4 des Umwelt-
berichts (Aspekt möglicherweise im Vorfeld des vollständigen Abbaus der Ge-
samtlagerstätte auslaufender Zulassungen) verwiesen. 
 
Den Bedenken gegen die derzeit vorgesehenen Sondierungsbereiche (2. Ent-
wurf, soweit nicht gemäß Anlage A zu den Synopsen aktualisiert) wird vor dem 
Hintergrund der vorstehenden Verweise und Ausführungen insgesamt nicht 
gefolgt. 
 
Zu 2104-05 wird angemerkt, dass hier bereits Möglichkeiten im Rahmen der 



Bezirksregierung Düsseldorf  Stand: 05.06.2008 

Synopse zur 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99): Goch 
 

Seite 5 von 27 

Anregungen und Bedenken Ausgleichsvorschlag 

2104-09A Goch 
82 
ja  

 

Erhebliche Bedenken, Neuansatz, intakter Agrarraum, 
Bodenschutzkategorie 1, hydrogeologisch 
sensibler Bereich betroffen (wertvoller Bereich für die 
Grundwasserneubildung), schlechte Anbindung 
an das überörtliche Verkehrsnetz 

2104-09B Goch 
7 

nein 

Erhebliche Bedenken, die Verwaltung schließt sich der 
Bewertung durch die Bezirksregierung an, 
siehe auch 2104-09A. 

2104-10 Goch 
21 
ja 

Mit der Abgrabung wurde vor Jahren begonnen, die 
Abgrabung ruht derzeit, Windpark, Bodenschutzkate-
gorie 1. 

 
(...) 
 

bestehenden regionalplanerischen Festlegungen bestehen und derzeit kein 
akuter regionalplanerischer Handlungsbedarf bzw. Planänderungsbedarf be-
steht. 
 
Bei 2104-08-B wird trotz des gemeindlichen Einvernehmens im Zulassungsver-
fahren (siehe Anregung Goc/114/1) und der Angabe eines Vertrages zwischen 
der Stadt und dem Antragssteller im Zulassungsverfahren (Anregung 
GOC/114/3) an einem Ausschluss als Sondierungsbereich festgehalten, da die 
Ausschlussgründe zu gewichtig sind. Es wurde auch noch einmal die Mächtig-
keit überprüft und diese nimmt gemäß den vorliegenden differenzierten Daten 
des Geologischen Dienstes nach Osten hin so stark ab, dass selbst wenn es 
punktuell entgegen den vorliegenden maßgeblichen Daten des Geologischen 
Dienstes doch andere Mächtigkeiten geben sollte nur eine kleinere Verschie-
bung der Grenze von 10 Metern zu erwarten ist, die ohnehin unter die Parzel-
lenunschärfe fallen würde. Zu ebenfalls bei 2104-08-B relevanten Thematik des 
Bodenschutzes wird auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter 
Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/110/7 in der Synopse Allgemeines ver-
wiesen. 
 
Der Ablehnung von 2104-08-B steht auch nicht reale oder angebliche Bewer-
tungen in Zulassungsverfahren entgegen, die der Beteiligte 415 (Goc/415/1) 
angibt, denn die regionalplanerische Entscheidungssystematik (Abwägungser-
fordernisse) ist eine andere, als die im Zulassungsverfahren (siehe hierzu auch 
allg. Angaben in Abschnitt 3.2 des Umweltberichtes und deren Aktualisierung 
an der Synopse „Allgemeines“. Zur Frage des vom Beteiligten 415 (Goc/415/1) 
angesprochenen firmenspezifischen Bedarfs und den Standortsicherungsinte-
ressen wird dabei auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Aus-
gleichsvorschlag zur Anregung A/413/1 des Beteiligten 413 in der Synopse 
„Allgemeines“ verwiesen. 
Bezüglich des Bedarfs an BSAB und auch Sondierungsbereichen wird auf die 
Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zur Anre-
gung A/110/6 verwiesen. Zusätzliche BSAB werden vor dem Hintergrund der 
dortigen Ausführungen generell für die nebenstehend thematisierten Interes-
sensbereiche nicht vorgesehen.  
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Beteiligter:                 110. Landrat des Kreises Kleve 
Anregungsnummer:  Goc/110/2 

Stellungnahme vom 25.02.2008  
 
(...) 
 
Die Tabelle in Anhang A enthält die Zusammenfassung der Bewertungen zu 
den einzelnen geänderten Bereichen. 
 
(...) 
 
Anhang A 
 
Nr. 

Interessens-
bereich 

1. Verfahren - 

Mai 2007 
Kommune 

Größe der 
Abgrabung [ha] 

von der BR als 
Sondie-
rungsbereich 
vorgesehen 

2. Verfahren - 
Januar 2008 

Größe der (Teil-) 
Fläche 

von der BR als 
Sondierungsbereich 
vorgesehen 

Einschätzung bzw. Stellungnahme der 
Kreisverwaltung Kleve 

2104-01 Goch 

27 

ja 

Aufteilung in 2 
Teilflächen 

A - 23 h a- ja 

B - 3 ha nein 

Stellungnahme wird für beide Teilflächen 
vollinhaltlich aufrecht erhalten. Bedeutsamer 
Kulturlandschaftsbereich (gem. „Erhaltende 
Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-
Westfalen“ – Grundlagen und Empfehlungen 
für die Landesplanung, Münster, Köln, Nov. 
2007). Die Verwaltung schließt sich der 
Bewertung der Teilfläche B durch die Be-
zirksregierung an. 

 

2104-06 Goch 

13 

ja 

Sondierungsbereich 
gestrichen 

Die Streichung des Sondierungsbereichs 
wird begrüßt. 

Ausgleichsvorschlag 
 
Vorab wird angemerkt, dass die 2. Fassung der Unterlagen zur 51. Änderung 
vom Januar 2008 die Interessensbereiche 2104-06, 2104-09-A sowie die Be-
reiche 2104-08-B und 2104-01-B (Teile der ehemaligen Bereiche 2104-01 und 
2104-08) nicht mehr als Sondierungsbereich vorsieht und auch weiterhin    
bereits aus den in der Gesamtbereichstabelle dargelegten Gründen keine ent-
sprechende Abbildung hierfür vorgesehen ist.  

 
Die Stellungnahme wird vor diesem Hintergrund zur Kenntnis genommen. Ein 
Erfordernis oder die Zweckmäßigkeit einer Änderung des 2. Entwurfs der 51. 
Änderung ergibt sich hieraus nicht. Es wird auf die hinreichenden Ausführun-
gen in der Gesamtbereichstabelle – in Verbindung mit dem Textteil des Um-
weltberichtes – sowie auf die entsprechenden aktuelleren Angaben unter „Aus-
gleichvorschlag“ zur Anregung Goc/110/1 vom 24.09.2007 in dieser Synopse 
verwiesen.  

 
Die nebenstehenden zusätzlichen Aspekte führen nicht zu einer anderen Be-
wertung hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen die Darstellung der 
betreffenden Interessensbereiche als Sondierungsbereiche. 
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2104-08 Goch 

62 

ja 

Aufteilung in 2 
Teilflächen 

A - 25 ha – ja 

B – 37 ha - nein 

Stellungnahme wird für beide Teilflächen 
vollinhaltlich aufrecht erhalten. Die Verwal-
tung schließt sich der Bewertung der Teilflä-
che B durch die Bezirksregierung an. 

Teilfläche A: Neuansatz 

 

2104-09-A Goch 

82 

ja 

Sondierungsbereich 
gestrichen 

Die Streichung des Sondierungsbereichs 
wird begrüßt. 

 
 

Beteiligter:                 114. Bürgermeister der Stadt Goch 
Anregungsnummer: Goc/114/1 

Stellungnahme vom 25.09.2007  
 
(...) 
 
Zu folgenden in der Sitzungsvorlage konkret aufgeführten Interessensbereichen 
wird die nachstehende Stellungnahme abgegeben: 
 
2104-01  
2104-03 
Der im GEP 99 dargestellte Abgrabungsbereich sollte ausgeschöpft werden. 
Gegen weitere Flächeninanspruchnahmen bestehen Bedenken wegen des 
intakten Agrarraumes und der Bodenschutzkategorie 1. 
 
2104-05 
Für den Bereich enthält der GEP 99 bereits eine BASB-Darstellung. Zu der vom 
Betreiber beantragten Austiefung zur Nassabgrabung ist das gemeindliche Ein-
vernehmen erklärt worden. 
 
2104/06 
Für den Bereich gilt die Bodenschutzkategorie 1. 

Ausgleichsvorschlag  
 
Siehe Ausgleichsvorschlag zu Beteiligter-Nr. 110, Landrat des Kreises Kleve,  
Anregungsnummer: Goc/110/1. 
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Darüber hinaus kommt der Bereich zur Erweiterung der Abgrabung 2104-05 
nach Rücksprache mit dem dortigen Betreiber nicht mehr in Betracht. 
Es wird gebeten, diesen Bereich vom weiteren Verfahren auszunehmen.  
 
2104-07 
Der Bereich befindet sich im Landschaftsschutzgebiet. 
Auf meine Stellungnahme vom 16.04.2007 im Scoping-Verfahren wird Bezug 
genommen. 
In der Erläuterungskarte - Stand Juni 2007 - ist die Kennzeichnung nicht mehr 
dargestellt.  
 
2104-08 
Der Bereich ist derzeit Antragsgegenstand sowohl eines wasserrechtlichen als 
auch eines bergrechtlichen Verfahrens. 
Das gemeindliche Einvernehmen zur Abgrabung wurde erklärt. 
 
2104-09 A 
2104-09 B 
Es handelt sich um Neuansätze im Landschaftsschutzgebiet, teilweise in einem 
hydrogeologisch sensiblen Bereich.  
Beide Bereiche befinden sich zudem in unmittelbarer Nähe der südwestlichen 
Siedlungsbereiche der Stadt Goch. 
Es besteht keine geeignete Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz. 
Wegen der vorbezeichneten Konflikte wird gebeten, beide Kennzeichnungen 
vom weiteren Verfahren auszunehmen. 
 
2104-10 
Die Kennzeichnung befindet sich am Standort des ehemaligen Hartsteinwerkes 
Goch. Es liegt dort eine wirksame Abgrabungsgenehmigung vor.  
In den vorhandenen - derzeit nicht genutzten - Betriebsanlagen soll in Kürze 
eine Betonsteinfertigung aufgenommen werden.  
Der Bereich befindet sich innerhalb einer im Flächennutzungsplan dargestellten 
Konzentrationszone für Windenergieanlagen. 
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Beteiligter:                 114. Bürgermeister der Stadt Goch 
Anregungsnummer: Goc/114/2 

Stellungnahme vom 25.02.2008  
 
(...) 
 
Zu folgenden in den Beteiligungsunterlagen konkret aufgeführten Interessens-
bereichen wird folgende Stellungnahme abgegeben 

 
 
2104 – 01 A    
2104 – 01 B    
2104 – 03         

Meine Stellungnahme vom 25.09.2007 wird aufrechterhalten. 

  
2104 – 05     Die Übernahme des im GEP 99 bereits dargestellten Abgra-

bungsbereichs ermöglicht eine Umsetzung der unternehmeri-
schen Planung, zu der das gemeindliche Einvernehmen er-
klärt wurde. 

  
2104 – 06       Der Bereich ist nicht mehr als Sondierungsbereich vorgese-

hen.    
Dies wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Unter Bezugnahme auf meine Stellungnahme vom 
25.09.2007 wird gebeten, auch in der Endfassung der Erläu-
terungskarte 9a Rohstoffe einen Sondierungsbereich nicht 
vorzusehen. 

  
2104 – 07 Der Bereich ist  - wie in der 1. Verfahrens- und Öffentlich-

keitsbeteiligung – nicht als Sondierungsbereich vorgesehen. 
Dies wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Unter Bezugnahme auf meine Stellungnahme vom 
25.09.2007 wird gebeten, auch in der Endfassung der Erläu-
terungskarte 9a Rohstoffe einen Sondierungsbereich nicht 

Ausgleichsvorschlag  
 
Siehe Ausgleichsvorschlag zu Beteiligter-Nr. 110, Landrat des Kreises Kleve,  
Anregungsnummer: Goc/110/1. 
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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vorzusehen. 
  
2104 – 08 A 
2104 – 08 B 

Meine Stellungnahme vom 25.09.2007 wird aufrechterhalten. 

  
2104 – 09 A  
2104 – 09 B              

Beide Bereiche sind nicht mehr als Sondierungsbereich vor-
gesehen. 
Dies wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Unter Bezugnahme auf meine Stellungnahme vom 
25.09.2007 wird gebeten, auch in der Endfassung der Erläu-
terungskarte 9a Rohstoffe einen Sondierungsbereich nicht 
vorzusehen. 

2104 – 10        Der dargestellte Sondierungsbereich entspricht dem Bereich, 
für den zur Abgrabung „Hartsteinwerk Goch“ vom Landrat 
Kleve am 18.12.2007 Az.: 6.1 - 66 61 04 - 10/66  WE 33730  
WPG 4185 eine Abgrabungsänderungsgenehmigung erteilt 
wurde. 
Eine Darstellung als Sondierungsbereich erübrigt sich damit. 

                            
 

Beteiligter:                 114. Bürgermeister der Stadt Goch 
Anregungsnummer: Goc/114/3 

Stellungnahme vom 06.03.2008  
 
Zu den Interessensbereichen 2104-08 A und 2104-08 B ergänze ich meine 
Stellungnahme vom 25.09.2007 und 25.02.2008 wie folgt: 
Im Zuge anhängiger wasserrechtlicher und bergrechtlicher Antragsverfahren auf 
Erteilung einer Abgrabungsgenehmigung ist neben dem erklärten Einverneh-
men zu einer Abgrabung des insgesamt 62 ha umfassenden Bereichs mit der 
Antragstellerin auch ein notariell beurkundeter Vertrag geschlossen worden.  
Vertragsinhalt sind Regelungen zur Abwicklung der Abgrabung sowie Grund-
stücksübertragungen. 
 

Ausgleichsvorschlag  
 
Siehe Ausgleichsvorschlag zu Beteiligter-Nr. 110, Landrat des Kreises Kleve,  
Anregungsnummer: Goc/110/1 sowie die entsprechenden Wertungen in der 
Gesamtbereichstabelle (2. Fassung). 
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Vorliegend sind damit besondere grundgesetzliche Positionen der Stadt Goch 
konkret berührt.  
 

Beteiligter:                 200. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
Anregungsnummer: Goc/200/1 

Stellungnahme vom 12.03.2008  
 
(...) 
 
Auf folgenden Sachverhalt ist hinzuweisen: 
Verschiedene Flächen der Sondierungsbereiche für künftige BSAB fallen nach 
der Untersuchung aller Flächen ganz oder zu Teilen in die Flächen des Lan-
desweiten Biotopverbundsystems NRW1 oder grenzen unmittelbar an diese an. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt das Ergebnis: 
 

Sondierungsbereich 
BSAB 

Biotopverbundfläche(n) Bedeutung 

2104-01-A    
2104-03 

VB-D-4203-001 besondere 

 
(...) 
 
1 LANUV: Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Landes-
weites Biotopverbundsystem - 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgleichsvorschlag  
 
Zur Thematik der Kompensationsflächenkonzepte und Biotopvernetzungs-
konzepte wird auf die entsprechenden Angaben in der rechten Synopsenspalte 
der Synopse „Allgemeines“ unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/177/1 
des Beteiligten 177 vom 30.08.2007 verwiesen. 
 
Darüber hinaus wird auf den Ausgleichsvorschlag zur Anregung A/200/1 des 
LANUV (Stgn. vom 26.09.2007) in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
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Beteiligter:                    205. Landesbüro der Naturschutzverbände NRW; Koordinationsstelle für BUND, NABU und LNU 
Anregungsnummer:  Goc/205/1 

Stellungnahme vom 26.09.2007  
 
Namens und in Vollmacht der anerkannten Naturschutzverbände BUND, LNU 
und NABU nehme ich zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung: 
 
(...) 
 
III. Zu einzelnen Flächen: 
 
(...) 
 
Der im Nordwesten von Goch gelegene 62 ha große Sondierungsbereich „Cal-
culatorsbusch“ (2104-08) wird abgelehnt, da es sich um einen Neuaufschluss 
handelt. Insgesamt sollen Interessensgebiete in einer Größe von 216 ha als 

Ausgleichsvorschlag  
 
Im Rahmen der  2. Fassung des Planentwurfs wurde an dem bisher als Sondie-
rungsbereich abgebildeten Interessensbereich  2104-08 Änderungen vorge-
nommen. Danach entfallen Teilbereiche aufgrund der in der Gesamtbereichs-
tabelle genannten Gründe (Interessensbereich 2104-08-B). 
 
Das Erfordernis einer kompletten Aufgabe des angesprochenen Sondierungs-
bereiche ergibt sich aus den nebenstehenden Ausführungen jedoch nicht und 
auch andere Interessensbereiche wurden sachgerecht bewertet.  
Die Stellungnahme wird vor diesem Hintergrund zur Kenntnis genommen. Ein 
Erfordernis oder die Zweckmäßigkeit einer Änderung des 2. Entwurfs der 51. 
Änderung ergibt sich hieraus nicht. Es wird auf die hinreichenden Ausführun-
gen in der Gesamtbereichstabelle – in Verbindung mit dem Textteil des Um-
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Sondierungsbereiche vorgesehen werden. Dem stehen lediglich 16 ha gegen-
über, für die Ausschlusskriterien festgestellt wurden. 
(...) 

weltberichtes – sowie auf die entsprechenden aktuelleren Angaben in der rech-
ten Synopsenspalte unter „Ausgleichvorschlag“ zur Anregung Goc/110/1 vom 
24.09.2007 in dieser Synopse verwiesen.  
 

Beteiligter:                    205. Landesbüro der Naturschutzverbände NRW; Koordinationsstelle für BUND, NABU und LNU 
Anregungsnummer: Goc/205/2 

Stellungnahme vom 25.02.2008  
 
Namens und in Vollmacht der anerkannten Naturschutzverbände BUND, LNU 
und NABU nehme ich zu Vorhaben wie folgt Stellung: 
 
(...) 
 
Zu einzelnen Flächen: 
 
Kreis Kleve 
 
(...) 
 
Goch/Kevelaer/Uedem/Kerken/Wachtendonk 
Der im Nordwesten von Goch gelegene Sondierungsbereich „Calculatorsbusch” 
(2104-08A) wird abgelehnt, da es sich um einen Neuaufschluss in der Niersaue 
handelt. Hier sind die Ausschlusskriterien für Neuansätze zugrunde zu legen. 
 
(...) 
 
Im Übrigen verweisen die Naturschutzverbände auf ihre Stellungnahme vom 
26.09.2007. 
 
 
 

Ausgleichsvorschlag  
 
Siehe Angaben in der rechten Synopsenspalte unter Ausgleichsvorschlag zu 
den Anregungen Goc/205/1 und Goc/205/1. 
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Beteiligter:                 211. Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
Anregungsnummer: Goc/211/1 

Stellungnahme vom 26.09.2007  
 
Der Regierungsbezirk Düsseldorf zeichnet sich durch einen landesweit unter-
durchschnittlichen Waldanteil aus. Die Ziele im Regionalplan sind dementspre-
chend der Schutz der im GEP’99 dargestellten, als auch der nicht dargestellten 
Kleinflächen. Dies unterstreicht die Bedeutung jeglicher Waldbestände, selbst 
wenn sie keiner besonderen Schutzausweisung (BSN, BSLE, FFH, NSG, LSG, 
Biotopkataster o.ä.) unterliegen. Die einzelnen Waldflächen im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf sind besonders schutzwürdig, da die vielfältigen Waldfunktionen 
für eine hohe Bevölkerungsdichte auf kleinster (Wald-)Fläche erfüllt werden.  
 

a) Darstellung in der Erläuterungskarte 9b: 
 
Von den in der geplanten Erläuterungskarte 9b jetzt dargestellten Sondierungs-
bereichen sind auch Waldflächen betroffen. Die entsprechenden Einzelflächen 
sind in beigefügter Excel-Liste markiert. Einige dieser Waldflächen erfüllen be-
sondere Funktionen, die in der Waldfunktionskartierung festgelegt wurden.  
 
Sollten Waldflächen für Abgrabungen umgewandelt werden, sind Ersatzauffors-
tungen vorzunehmen. Es ist allerdings abzusehen, dass es in Zukunft immer 
schwieriger werden wird, landwirtschaftliche Flächen für Ersatzaufforstungen zu 
finden. Dies betrifft bzgl. der Abgrabungsbereiche v.a. die Flächen, für die eine 
Nassabgrabung oder eine unverfüllte Trockenabgrabung vorgesehen ist, da an 
gleicher Stelle kein Wald mehr entstehen kann. 
 
Aus den vorgenannten Gründen regt der Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
deshalb an, die jetzt dargestellten Sondierungsbereiche um den Anteil der 
Waldflächen zu verringern, soweit es auf der Erläuterungskarte darstellbar ist 
(z.B. in Randbereichen der Sondierungsflächen). 
 
Als Anlage füge ich die von Ihnen bereit gestellte Excel-Datei mit Angaben zu 

Red. Hinweis: Siehe auch Synopse „Allgemeines“, „Kevelaer“, „Niederkrüch-
ten“, „Alpen“, „Issum“, „Rheinberg“, „Hamminkeln“, „Hünxe“ und „Neukirchen-
Vluyn“ 
 
Ausgleichsvorschlag  
 
Zur allgemeinen Thematik der Waldflächen wird auf die Angaben in der rechten 
Synopsenspalte unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/211/1 in der Syn-
opse „Allgemeines“ verwiesen. 
 
Bezüglich des nicht als Sondierungsbereich vorgesehenen Interessensberei-
ches 2104-08-B wird angemerkt, dass die nebenstehenden forstlichen Aspekte 
nicht zu einer anderen Bewertung hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen 
die Darstellung der betreffenden Interessensbereiche als Sondierungsbereiche 
führen. 
 
Zur speziellen Thematik der Waldfläche in Goch und des Interessensbereiches 
2104-08-A wird ergänzend auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen Goc/110/1 verwiesen. 
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den Waldflächen in den Sondierungsbereichen bei. Sollten sich im laufenden 
Verfahren weitere, jetzt noch nicht dargestellte Sondierungsbereiche ergeben, 
möchte ich Sie bitten, den Landesbetrieb Wald und Holz NRW darüber zu in-
formieren, so dass ggf. weitere Informationen gegeben werden können. 
 

Nummer 
(...) 

Kommune 
(...) 

Ha-
Größe 

(...) 
(...) Stellungnahmen (...) 

2104-08 Goch 62 ca. 1,8 ha Wald an der Asperdener Straße 
betroffen, lt. Waldfunktionskartierung "Gebiet 
mit kleineren Restwaldflächen (…), die für die 
Landschaftsökologie und das Lokalklima von 
bes. Bedeutung sind" 

 
 

Beteiligter:                216. Landwirtschaftskammer NRW – Bezirkstelle für Agrarstruktur Düsseldorf 
Anregungsnummer: Goc/216/1 

Stellungnahme vom 24.09.2007  
 
(...) 
 
Beurteilung der einzelnen Sondierungsbereiche 
 
Von allen dargestellten Sondierungsbereichen berührt nur der Bereich 2504-02 
direkt keine landwirtschaftlichen Belange. Um im vorhandenen Zeitrahmen eine 
hinreichende Beurteilung vornehmen zu können, wurde auf die umfangreichen 
Daten der Förderanträge zurückgegriffen. Dabei ist es denkbar, dass in einzel-
nen Räumen nicht alle gartenbaulichen Intensivbereiche erfasst wurden, da für 
solche Flächen kein EU-Betriebsprämien gezahlt werden und einzelne Betriebe 
daher keine Förderanträge gestellt haben. Betroffen hiervon sind vor allem Con-
tainerstellflächen, Baumschulflächen und Kernobstdauerkulturen. Dabei wird es 
sich nur um Einzelflächen handeln, die in den vorhandenen Abgrabungsberei-
chen nicht wesentlich ins Gewicht fallen werden.  

Ausgleichsvorschlag 
 
Es wird bezüglich der entsprechenden Belange der Landwirtschaft und Agrar-
struktur auf die Angaben in der rechten Synopsenspalte zu den Anregungen 
A/110/7 (inkl. des dortigen Verweises auf  Abschnitt 3.2.6.5 und 3.4.5 des Um-
weltberichtes und die Wertungen in der Gesamtbereichstabelle) und A/216/1 in 
der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. Ein Erfordernis oder die Zweckmäßig-
keit einer Änderung des Entwurfs der 51. Änderung (2. Fassung) ergibt sich 
aus den nebenstehenden detaillierten Ausführungen nicht. 
 
Den Bedenken und Anregungen wird somit nicht gefolgt, soweit sie nicht durch 
die Überarbeitung des Planentwurfs, des Umweltberichtes und der Begründung 
der Planerarbeitung (d.h. die 2. Fassungen) bereits berücksichtigt wurden. 
Die weitergehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Siehe hierzu auch Ausgleichsvorschlag zu Beteiligter-Nr. 110, Landrat des 
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Um eine Einschätzung des Abgrabungsbereiches im Verhältnis zum umgeben-
den Raum herstellen zu können, wurden die Sondierungsbereiche, die weniger 
als einen km auseinander liegen, zu Abgrabungsbereichen zusammen gefasst 
und nummeriert. Um solche Bereiche wurde dann ein Puffer von zwei 
km angelegt, über die dann getrennte Auswertungen und Aussagen möglich 
sind, die auch die Lage und die umgebenden Strukturen im Raum mit berück-
sichtigen. 
Die verschiedenen Kennwerte wurden in Datenblättern für jeden Abgrabungs-
bereich zusammengestellt und eine Einschätzung der derzeitigen Bewirtschaf-
tungsbedingungen vorgenommen. Die Bedenken und Anregungen zu den ein-
zelnen Bereichen befinden sich ebenfalls auf diesen Datenblättern. 
 
Hinweis: Die laufenden Nummern 23 und 24 der Abgrabungsbereiche fehlen in 
der Auflistung, da sie durch die spätere Zusammenlegung einzelner Sondie-
rungsbereiche untergegangen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreises Kleve, Anregungsnummer: Goc/110/1. 
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Beteiligter:                300. Landschaftsverband Rheinland 
Anregungsnummer: Goc/300/1 

Stellungnahme vom 25.02.2008  
 
51. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
Auswertung von Quellen im Hinblick auf das archäologische Kulturerbe 

Nr. des 
Interes-

senberei-
ches 

Größe 
[ha] 

Gemeinde 
 

Vorliegende archäologische Erkenntnisse für den 
Planbereich 

2104-01-A 23 Goch KLB 11.02 - Pfälzer Siedlungen, Pfalzdorf, 
Louisendorf und Neulouisendorf 
 

2104-03 11 Goch KLB 11.02 - Pfälzer Siedlung, Pfalzdorf, Loui-
sendorf, Neulouisendorf 
 

2104-08-A 25 Goch vorgeschichtliche Siedlung 
 

2104-10 21 Goch KLB 11.02 - Pfälzer Siedlung, Pfalzdorf, Loui-
sendorf und Neulouisendorf 
Feuersteine, eisenzeitliche Siedlung 
 

 
KLB = Bedeutsamer Kulturlandschaftsbereich gemäß Kulturlandschaftlichem 
Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 

Ausgleichsvorschlag 
 
Zum Umgang mit archäologischen Erkenntnissen (inkl. Kulturlandschafts-
schutz) wird auf den Ausgleichsvorschlag zu den Anregungen A/300/1, A/300/2 
und A/165/2 in der Synopse „Allgemeines“ verwiesen. 
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Beteiligter:                 413. Wirtschaftsverband der Baustoffindustrie Nord-West e.V. 
Anregungsnummer: Goc/413/1 

Stellungnahme vom 14.09.2007  
 
(...) 
 
Die Unternehmen haben in den Ihnen vorliegenden Stellungnahmen in ausführ-
licher Weise zu ausgewiesenen, nicht ausgewiesenen und neu angemeldeten 
Gebieten unter fachlichen, rechtlichen und unternehmerischen Gesichtspunkten 
Stellung genommen (die Ihnen wohl noch nicht zugegangenen Ausführungen 
der Firma XXX vom 14.9.2007 ist als Anlage beigefügt, die der Firma XXX vom 
13.9.2007 haben wir Ihnen schon vorab mit Schreiben vom 17.9.2007 über-
sandt). Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen machen wir uns diese Stel-
lungnahmen ausdrücklich zu eigen und dürfen darauf verweisen.  
(...) 
 
Anlage - Stellungnahme von XXX vom 14.09.2007 
(...) 
 
2104-09 A, Goch, 82 ha 
Goch: Nähe zu Wohnbebauungen ist im Rahmen eines Antragverfahrens ins-
besondere bez. Lärm zu prüfen 
 
(...) 
 

Ausgleichsvorschlag 
 
Aufgrund der Überarbeitung des Planentwurfs, des Umweltberichtes und der 
Begründung der Planerarbeitung (2. Fassung) wurde die bisher vorgesehene 
Abbildung des Interessensbereiches 2104-09-A als Sondierungsbereiche auf-
gegeben. Die Ausschlussgründe sind so gewichtig, dass es auf die nebenste-
hend angesprochene Thematik nicht ankommt. Siehe hierzu auch Ausgleichs-
vorschlag zu Beteiligter-Nr. 110, Landrat des Kreises Kleve,  Anregungsnum-
mer: Goc/110/1. 
 

Beteiligter:                421. Niederrheinische Industrie- und Handelkammer Duisburg-Wesel-Kleve 
Anregungsnummer: Goc/421/1 

Stellungnahme vom 25.09.2007  
 
Ergänzend zu der gemeinsamen Stellungnahmen der IHKs im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf zur 51. GEP-Änderung möchten wir bezogen auf einzelne Inter-

Red. Hinweis: Siehe auch Synopse „Allgemeines“, „Duisburg“, „Issum“, „Kal-
kar“, „Kleve“, „Kevelaer“, „Rees“, „Straelen“, „Wachtendonk“, „Weeze“, „Alpen“, 
„Hamminkeln“, „Kamp-Lintfort“, „Wesel“ und „Rheinberg“ 
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essensbereiche in unserem IHK-Bezirk weitere Anregungen in das Verfahren 
einbringen. 
 
(...) 
Seitens unserer Unternehmen haben wir konkrete Hinweise zu den einzelnen 
Interessensbereichen erhalten, die nicht zuletzt nähere Informationen zu der 
Verträglichkeit mit ausgewählten Schutzansprüchen umfassen. Darüber hinaus 
werden die wirtschaftlichen Hintergründe in einigen Fällen näher dargelegt. Die 
ausführlichen Stellungnahmen der Unternehmen sind Ihnen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bereits zugegangen. Insofern verweisen wir im Einzel-
fall auf die Ihnen vorliegenden Schreiben zu den einzelnen Gebietsmeldungen. 
 
Wir bitten die Bezirksregierung die nachfolgend aufgeführten Gebietsmeldun-
gen vor dem Hintergrund der ergänzenden Informationen durch die Unterneh-
men erneut zu prüfen: 
 
(...) 
 
2104-08 
Das Vorhaben ist bereits seit vielen Jahren Gegenstand von Genehmigungs- 
und Rechtsverfahren. Nach Darstellung des Unternehmens wurden jüngst von 
der Bergverwaltung keine Ablehnungsgründe identifiziert. Daher regt das Un-
ternehmen an, den Interessensbereich nicht als Sondierungsbereich, sondern 
direkt als BSAB auszuweisen. Die Verträglichkeit mit den Belangen des Um-
weltschutzes wurde bereits festgestellt und eine weitere Verzögerung der Aus-
weisung als BSAB gefährdet den Betriebsstandort. 
 

Ausgleichsvorschlag 
 
Im Rahmen der  2. Fassung des Planentwurfs wurden an dem bisher als Son-
dierungsbereich abgebildeten Interessensbereich  2104-08 Änderungen vorge-
nommen. Danach entfallen Teilbereiche aufgrund der in der Gesamtbereichs-
tabelle genannten Gründe (Interessensbereich 2104-08-B). Siehe hierzu auch 
Ausgleichsvorschlag zu Beteiligter-Nr. 110, Landrat des Kreises Kleve,  Anre-
gungsnummer: Goc/110/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligter:                 649. Het College van Burgermeester en Wethouders van de Gemeente Gennep 
Anregungsnummer: Goc/649/1 

Stellungnahme vom 24.09.2007  
 
In Beantwortung Ihres Schreibens teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine 
Bedenken gegen die Abgrabung von Bereichen in der Umgebung von Goch 
und Kleve bestehen.  

Red. Hinweise: Siehe auch Synopse „Kleve“; dieses Schreiben wurde durch die 
Bezirksregierung Düsseldorf übersetzt; die Stellungnahme vom 12.04.2007 
(Scopingverfahren) wird an dieser Stelle wegen ihres identischen Inhalts nicht 
abgedruckt. 
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Wir bitten Sie jedoch zu beachten, dass der entstehende Transportverkehr die-
ser Abgrabungen weitgehend anschließende Straßen in unserer Gemeinde 
benutzen wird, sodass mit einer Verkehrsbelästigung in den Wohnkernen und 
auf anderen Wegen zu rechnen ist. 
Über diese Art der Belästigung haben uns schon viele Klagen erreicht. Diese 
seit Jahren andauernde Verkehrssituation ist für uns untragbar. Das angren-
zende deutsche Gebiet verfügt über eine ausgezeichnete Verbindung über den 
Grenzübergang Gennep Autobahn A 77. Die Transportbetriebe müssen ange-
wiesen werden, diese Verbindung zu benutzen. 
Wir gehen davon aus, dass Sie unsere Bitte berücksichtigen werden. 
Im Übrigen haben wir Sie mit Schreiben vom 12.04.2007 über das Vorstehende 
in Kenntnis gesetzt. Wir haben von Ihnen darauf keine Reaktion erhalten. 

Ausgleichsvorschlag 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein Erfordernis oder die 
Zweckmäßigkeit einer Änderung des Entwurfs der 51. Änderung ergibt sich 
hieraus nicht. Zudem wird auf die entsprechenden Ausführungen im Umweltbe-
richt sowie auf die entsprechenden Angaben in der rechten Synopsenspalte 
unter „Ausgleichsvorschlag“ zur Anregung A/111/1 (Stellungnahme des Bür-
germeisters der Gemeinde Bedburg-Hau vom 24.09.2007) zu dieser Thematik 
verwiesen. 
 
 
 
 

 


